
1463 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1336 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Gebühren der 
Zeugen, Sachverständigen, Dolmetscher, Ge
schwornen und Schöffen in gerichtlichen Ver
fahren und der Vertrauenspersonen (Ge
bührenanspruchsgesetz 1974 - GebAG 1974) 

Das derzeit in Geltung stehende Gebührenan
spruchsgesetz entspricht nicht mehr dem derzei
tigen Einkommens- und Preisgefüge. Durch die 
gegenständliche Regierungsvorlage sollen die Ge
bühren den geänderten wirtschaftlichen Verhält
nissen angepaßt werden. Die Gebühren müssen 
aber darüber hinaus angehoben werden, um zu 
gewährleisten, daß sich· auch hochqualifizierte 
Sachverständige den Gerichten zur Verfügung 
stellen. Dies ist besonders deshalb erforderlich, 
weil die Sachverhalte, die die Sachverständigen 
zu beurteilen haben, zunehmend schwieriger ge
worden sind. Außerdem soll das Gebührenan
spruchsrecht neu gestaltet werden, indem die 
einzelnen Bestimmungen übersichtlicher gemacht 
und systematische Verbesserungen vorgenommen 
werden. Die wesentlichen Grundzüge des Ent
wurfes des Gebührenanspruchsgesetzes beruhen 

.' auf den Ergebnissen der Erörterungen des im 
Bundesministerium für Justiz eingerichteten 
Arbeitskreises zur Neugestaltung des Gebühren
rechts der Sachverständigen und Dolmetscher; 
an diesem Arbeitskreis haben neben den Ver
tretern der einzelnen Sachverständigengruppen 
und der Dolmetscher die Vertreter der wichtig
sten Kammern sowie der in Betracht kommenden 
ZentralstelIen teilgenommep. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 31. Jänner 
1975 in Verhandlung genommen. An der Debatte 
beteiligten sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten DDr. K ö n i g, K ern, S k r i
te k, Wilhelmine Mo s e r, Dr. Ir 0, 

Dipl.-Ing. Be r 1, Dr. Hau s e rund K 0 s t e-

1 eck y sowie der Ausschußobmann Abgeord
neter Z e i 11 i n ger und der Bundesminister 
für Justiz Dr. B rod a. 

Im Zuge der Beratung brachten die Abge
ordneten S k r i t e k, Dr. Hau s e rund 
Z e i 11 i n ger neun gemeinsame Abänderungs
anträge ein. 

Der Justizausschuß stellt zum dritten Absatz 
der Erläuterungen der Regierungsvorlage zum 
§ 1 fest, daß der Anwendungsbereich des entwor
fenen Bundesgesetzes nur dann über den im § 1 
genannten Personenkreis hinausreicht, wenn in 
gesonderten Rechtsvorschriften oder Vereinbarun
gen Bestimmungen für andere, bei der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben tätig werdende Personen
gruppen ausdrücklich für anwendbar erklärt wor
den sind. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der erwähnten neun 
Abänderungsanträge einstimmig angenommen. 

Der Gesetzestext ist in der vom Ausschuß be
schlossemin Fassung diesem Bericht beigedruckt. 

Zu den vom Ausschuß vorgenommenen Ab
änderungen bzw. Ergänzungen wird folgendes 
bemerkt: 

Zu § 2 Abs.l: 

Durch die Einfügung des Wortes "gerichtlich« 
vor dem Wort "vernommen" soll in Ergänzung 
zum § 1 klargestellt werden, daß als Zeuge im 
Sinn der Regierungsvorlage nur anspruchsbe
rechtigt ist, wer durch· ein Gericht, nicht aber 
etwa - wenn auch im Auftrag eines Gerichtes -
durch die Sicherheitsbehörde vernommen wird; 
dies könnte im Strafverfahren der Fall sein. 
Außerdem war es geboten, den Sachverständigen 
wörtlich aus dem Zeugenbegriff auszunehmen; 
dadurch tritt gegenüber der Regierungsvorlage 
jedoch keine inhaltliche Knderung ein. 
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2 1463 der Beilagen 

Zu § 3 Abs. 1 Z. 2 Buchstabe d: 

Durch die Ersetzung des Ausdrucks "nur" durch 
den Ausdruck "ausschließlich" soll der mögliche 
Eindruck beseitigt werden, die Einschränkung sei 
im abwertenden Sinn zu verstehen. 

Zu § 43 Abs. 1 Z. 1 Buchstabe a: 

Der in der Regierungsvorlage für eine einfache 
körperliche Untersuchung samt Befundaufnahme 
und Gutachtenerstattung vorgesehene Betrag von 
100 S ist von den ärztlichen Sachverständigen 
als zu niedrig empfunden worden; sie haben hier-

Zu § 35 Abs. 1: zu darauf hingewiesen, daß in ihrem Berufsleben, 
Ein gewichtiger Teil der Sachverständigen hat aber auch bei einer Tätigkeit für andere öffent

darauf hingewiesen, daß die Teilnahme eines liche Stellen für eine gleichartige Tätigkeit weit
Sachverständigen an einer Verhandlung, einem aus höhere Beträge vorgesehen seien. In der Er
gerichtlichen Augenschein oder an einer im Auf- wägung, daß die durch die Bestimmung der Z. 1 
trag des Gerichtes durchgeführten Ermittlung mit Buchstabe a erfaßten Sachverständigenleistung 
bedeutenden geistigen Anstrengungen, bei Ver-' nur ganz einfache Fälle ein~r kö.~perlichen Unter
handlungen u. dgl. unter freiem HiIIlmel mit- suchung erfaßt, soll als Mlttellosung der vorge
unter auch mit vermehrten körperlichen Anstren- sehene Betrag von 100 S durch den Betrag von 
gungen verbunden ist und die in der Regierungs- 160 S ersetzt werden. 
vorlage enthaltenen Beträge diesen Umständen 
nicht gerecht werden. In übereinstimmung mit Zu § 46 Abs. 1 Z. 1 Buchstabe a Doppelbuch-

stabe aa: den hiezu erhobenen Forderungen dieser Sach-
Die hier vorgenommene Erhöhung ergibt sich 

aus der Erhöhung des im § 43 Abs. 1 Z. 1 Buch
stabe a vorgesehenen Betrages. Die in den Erläu
terungen zur Regierungsvorlage zu dieser Be
stimmung angeführten Gründe ließen eine Er
höhung des Betrages von 100 S im gleichen Aus
maß geboten erscheinen. 

verständigen, bezüglich deren Höhe bei nachträg
lichen Besprechungen Einigung erzielt worden ist, 
sollen die Gebührenbeträge für die Teilnahme 
an einer Verhandlung entsprechend angehoben 
werden. Hiebei wird gegenüber der Regierungs
vorlage nicht mehr zwischen der Teilnahme an 
einem Samstag oder an einem Sonntag oder ge
setzlichen Feiertag unterschieden. Dies in der Er
wägung, daß der Sachverständige in der Regel Zu § 48 Z. 1: 
während der üblichen Arbeitstage von Montag 
bis Freitag derart mit beruflicher sowie mit einer 
Tätigkeit für die Gerichte ausgelastet ist, daß die 
übernahme von Arbeiten an einem Samstag ver
mehrte Anstrengungen mit sich bringt, die ent
sprechend abgegolten werden sollen. Zur erhöh
ten Gebühr auch für die Tätigkeit an einem Sams
tag stellt der Justizausschuß fest, daß hierdurch für 
zukünftige Regelungen eine Verkettung mit an
deren Rechtsbereichen, besonders auf arbeitsrecht
lichem Gebiet, nicht beabsichtigt ist, weil der 
Sachverständige in dieser' Eigenschaft keinen Be
ruf ausübt, sondern eine zusätzliche Arbeit an 
üblicherweise verhandlungsfreien Tagen im Dienst 
der Rechtspflege leistet. 

Zu § 36: 

Gleichfalls in übereinstimmung mit den Sach
verständigen sind die als Gebühr für Aktenstu
dium vorgesehenen Beträge angehoben worden. 

Lona Murowatz 
. Berichterstatter 

Die neugefaßte Bestimmung enthält gegenüber 
der Regierungsvorlage in den Buchstaben b, d, e 
und f geänderte Bezeichnungen der Unter-. 
suchungsgegenstände. Hierdurch soll zur Erleich
terung der Gebührenbestimmung den entspre
chenden Bestimmungen des Kraftfahrzeuggesetzes 
Rechnung getragen werden. Die Anderungen 
gründen sich auf eine Anregung des Bundesmini
steriums für Verkehr und sind mit seinem Ein
verständnis sowie mit dem der Sachverständigen 
für das Kraftfahrwesen vorgenommen worden. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem an g e sc h los sen enG e set z- 0/ 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung • 
erteilen. 

Wien, am 31. Jänner 1975 

Zeillinger 
Obmann 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Gebühren der Zeugen, Sachverstän
digen, Dolmetscher, Geschwornen und Schöf
fen in gerichtlichen Verfahren und der Ver
trauenspersonen (Gebührenanspruchsgesetz 

. 1975 -- GebAG 1975) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNItt 

Anspruch 

§ 1. Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher, 
Geschworne und Schöffen haben für ihre Tätig
keit in gerichtlichen Verfahren, Vertrauensper
sonen für ihre Tätigkeit in den im Geschwornen
und Schöffenlistengesetz vorgesehenen Kom
missionen Anf>pruch auf Gebühren nach diesem 
:Bundesgesetz. 

11. ABSCHNITT 

Zeugen 

Begriff. Anspruchsberechtigung 

§ 2. (1) Als Zeuge im Sinn dieses Bundesg(!setzes 
ist jede Person anzusehen, die innerhalb oder 
außerhalb eines förmlichen gerichtlichen Beweis
verfahrens zu Beweiszweckeh, aber nicht als Sach
verständiger, Partei oder Parteienvertreter ge-
richtlich vernommen wird. . 

(2) Eine Begieitperson des Zeugen ist einem 
Zeugen gleichzuhalten, wenn der Zeuge wegen 
seines Alters oder wegen eines Gebrechens dei" 
Begleitung bedurft hat; das Gericht (der Vor
sitzende), vor dem die Beweisaufnahme statt
gefunden hat, hat die Notlwendigkeitder Begleit
person zu bestätigen. 

(3) Kein'en Anspruch auf die Gebühr haben 

1. der Zeuge, der die Aussage ungerechtfertigt 
verweigert, 

2. im Strafverfahren der Privatbeteiligte, der 
statt des öffentlichen Anklägers ~in~chreitet, und 
der Privatankläger. 

Umfang der Gebühr .. 

§ 3. (1) Die Gebühr des Zeugen umfaßt 
1. den Ersatz der notwendigen Kosten, die 

durch die Reise an den Ort der Vernehmung, 
durch den Aufenthalt an diesem Ort und durch 
die Rückreise verursacht werden; 

2. die Entschädigung für Zeitversäumnis; dieSe 
betrifft .. 

a) beim unselbständig Er:werbstätigen den tat
sächlich entgangenen Verdienst, 

b) beim selbständig Erwerbstätigen das tat
sächlich entgangene Einkommen, 

c) anstatt der Entschädigung nach den Buch
staben a oder b die angemessenen Kosten 
für einen notwendigerweise zu bestellenden 
Stellvertreter, 

d) bei ausschließlich im Haushalt Tätigen die 
angemessenen Kosten für eine notwendiger
weise beizuziehende Hilfskraft. 

(2) Zeugeri, die im öffentlichen Dienst stehen, 
haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 Z. 1 
Anspruch auf eine Gebühr, wie sie ihnen nach 
den für sie geltenden Reisegebührenvorschriften 
zustände, wenn sie über dienstliche Wahrneh
mungen vernommen worden sind; das Gericht 
(der Vorsitzende), vor dem. die Beweisaufnahme 
stattgefunden hat, hat diese Tatsache zu bestä
tigen. Sie haben keinen Anspruch auf Entschädi
gung für Zeitversäumnis. 

Anspruchsvoraussetzungi:n 

§ 4. (1) Der Anspruch auf die .GebÜhr steht 
dem Zeugen zu, der auf Grund einer Ladung. 
vom Gericht vernommen worden ist. Er kommt 
aber auch dem Zeugen zu, der ohne La.dung 
gekommen und· vernommen worden oder der 
auf Grund einer Ladung gekommen, dessen Ver
nehmung aber ohne sein Verschulden unter
blieben ·ist; .er hat. jedoch im ersten Fall, wenn 
er sonst im Weg der Rechtshilfe hätte :ver
nommen werden können, nur den Anspruch, 
der ihm bei einer Vernehmung vordem Rechts
hi:lfegericht zustände, sofern seine u\lmittellJare 

2 
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Vernehmung zur Aufklärung der Sache nicht 
erforderlich gewesen ist; andernfalls hat das Ge
richt (der Vorsitzende), vor dem die Beweis
aufnahme stattgefunden hat, die Notwendigkeit 
der unmittelbaren Vernehmung zu Ibestätigen. 

(2) Ist der auf der Ladung angegebene Zustell
ort vom Ort der Vernehmung des Zeugen 
weniger weit entfernt als der Ort, von dem der 
Zeuge zureist, so steht dem Zeugen eine -darauf 
gestützte höhere Gebühr nur zu, wenn er diesen 
Umstand dem Gericht unverzüglich nach Erhalt 
der Ladung angezeigt und das Gericht trotzdem 
die Ladung nicht rechtzeitig widerrufen hat oder 
wenn die unmittelbare Vernehmung des Zeugen 
vor diesem Gericht trotz Unterbleiben der An
zeige zur Aufklärung der Sache erforderlich ge
wesen ist; dies hat das Gericht (der Vorsitzende), 
vordem die Beweisaufnahme stattgefunden hat; 
zu ibestätigen. Auf die Anzeigepflicht ist der 
Zeuge in der Ladung aufmerksam zu machen. 

Gebührenvorschuß 

§ 5. Dem Zeug,en ist auf Antrag em ange
messener Vorschuß zu gewähren. 

Reisekosten 

§ 6. (1) Der Er,satz der notwendigen Reise
kosten (§ 3 Abs. 1 Z. 1) um faßt die Kosten der 
Beförderung des Zeugen mit einem Massenbeför
derungsmittel oder mit einem anderen Beför
derungsmittel und die Entschädigung für zu Fuß 
zurückgelegte Wegstrecken (Kilometergeld) ; er 
bezieht sich, vorbehaltlich des § 4, auf die Strecke 
zwischen dem Ort der Vernehmung des Zeugen 
und seiner Wohnung oder Arbeitsstätte, je nach
dem, wo der Zeuge die Reise antreten oder 
beenden muß. 

(2) Tritt in der Verhandlung eines Gerichtes 
eine längere Pause ein, so sind dem Zeugen, 
der sich in dieser Zeit mit Erlaubnis des Gericht.es 
(des Vorsitzenden), vor dem die Beweisaufnahme 
stattfindet, in seine Wohnung oder an seine 
Arbeitsstätte begibt, die Kosten der Heimreise 
und der neuerlichen Reise an den Ort der Ver
nehmung zu vergüten, soweit sie die Gebühr 
nicht übersteigen, die dem Zeugen bei seinem 
Verbleib am Ort der Vernehmung zustände. 

(3) Dem Zeugen, der aus dem A~sland geladen 
wird, sind auch ,die unvermeidlichen Neben
kosten, z. B. für die Beschaffung von Reise
papieren, zu ersetzen. 

(2) Führen verschiedene Massenibeförderungs
mittel zum selben Ziel, so gebührt die Ver
gütung, 5O'weit im folgenden nicht anderes be
stimmt ist, für dasjenige, dessen Benützung den 
geringeren Zeitaufwand erfordert. 

(3) Der Fahrpreis ist nach den jeweils geltenden 
Tarifen zu vergüten; hierbei sind allgemeine 
Tarifermäßigungen maßgebend. Für Strecken, auf 
denen der Zeuge für seine Person zur freien 
Fahrt mit dem benützten Massenbeförderungs
mittel berechtigt ist, gebührt keine, für solche 
Strecken, auf denen er zur ermäßigten Fahrt 
berechtigt ist, nur die Vergütung des ermäßigten 
Fahrpreises. 

Fahrpreisklasse 

§ 8. Dem Zeugen gebührt für Strecken, die ~r 
mit ·der Eisenbahn oder dem Schiff zurücklegt, 
die Vergütung für den Fahrpreis der niedrigsten 
Klasse, einschließlich des Preises einer Platzkarte, 
für Strecken, die er mit dem Flugzeug zurück
legt, die Vergütung für ·den Fahrpreis der Tou
ristenklasse. 

Andere als Massenbeförderungsmittel 

§ 9. (1) Die Kosten für die Benützung eines 
Beförderungsmittels, das nicht' Massenbeför
derungsmittel ist, sind dem Zeugen nur zu 
ersetzen, 

1. wenn ein Massenbeförderungsmittel nicht 
zur Verfügung steht oder nach ,der Lage der 
Verhältnisse nicht benützt wer,den kann und die 
Zurücklegung der Wegstrecke zu Fuß nicht zu
mutbar ist, 

2. wenn die Gebühr bei Benützung des anderen 
Beförderungsmittels nicht höher ist als hei B·e
nütiung eines Massenbeförderungsmittels, 

3. wenn die Rechtssache die sofortige Ver
nehmung des Zeugen erforder~, dieser aber bei 
Benützung eines Massenbeförderungsmittels zur 
Vemehmung nicht mehr rechtzeitig kommen 
könnte, oder ' 

4. wenn ihm - wegen eines körperlichen Ge
brechens die Benützung eines Massen
beförderungsmittels nicht zugemutet werden 
kann. 

(2) Kosten nach Abs. 1 sind die angemessenen, 
tatsächlich aufgelaufenen Kosten; henützen meh-

Massenbeförderungsmittel rere Personen ein solches Beför}lerungsmittel ge-
§ 7. (1) Massenbeförderungsmittel 1m Sinn meinsam, so gebührt dem Zeugen nur der ent

des§ 6 ist jedes Beförderungsmittel, das dem sprechende Teil dieser Kosten. Benützt jedoch 
allgemeinen Verkehr zur gleichzeitigen Beför- der Zeuge ein 'eigenes Krafthhrzeug, so gebührt 
derung mehrerer Personen dient, die es una-b- ihm die nach der Reisegebührenvorschrift für 
hängig voneinander gegen Entrichtung eines all- _ Bundesbeamte hierfür vorgesehene' Vergütung. 
gemein festgesetzten Fahrpreises in Anspruch Bei Benützung eines Fahrrades gelten die' Be-
nehmen können. stimmungen über das Kilometergeld (§ 12). 
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(3) Benützt der Zeuge ein anderes Beför
derungsmittel als ein Massenbeförderungsmittel, 
ohne daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 hier
für vorliegen, so gebührt ihm ,der Ersatz ,der 
Kosten, ·die er für die Benützung eines Massen
beförderungsmittels hätte auf.wenden müssen. 

Flugzeug 

§ 10. Dem Zeugen gebührt die Vergütung 
für die Benützung eines Flugzeugs nur dann, 
wenn das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die 
Beweisaufnahme stattfinden soll oder stattge
funden hat, das Vorliegen der Voraussetzung 
für diese Vergütung bestätigt. Diese Voraus
setzung ist, 

1. daß hei Benützung dieses Beföl'derungs
mittels die Gebühr nicht höher ist als bei Be
nützung emes anderen Massenbeförderungs
mittels, 

2. daß wegen der Länge des Reisewegs eine 
andere Beförderungsart unzumutba~ ist, oder 

3. daß die Rechtssache die sofortige Verneh
mung des Zeugen erfordert, dieser aber bei 
Benützung eines anderen Beförderungsmittels zur 
Vernehmung nicht mehr rechtzeitig kommen 
könnte. 

Schlafwagen und Kabine 

§ 11. Dem Zeugen gebührt die Vergütung 
des Fahrpreises für einen Schlafwagen auf der 
Eisenbahn oder für eine Kabine auf einem Schiff 
nur dann, wenn d.as Gericht (der Vorsitzende), 
vor dem die Beweisaufnahme stattfinden soll 
oder stattgefunden hat, das Vorliegen der Vor
aussetzung für diese Vergütung bestätigt. Diese 
Voraussetzung ist, daß der Zeuge, um möglichst 
wenig Zeit zu verlieren, die Reise zur Nachtzeit 
(22 Uhr bis 6 Uhr) antreten oder nach Mitter
nacht beenden muß. 

Kilometergeld 

§ 12. (1) Dem Zeugen gebührt für Wegstrecken, 
die er zu Fuß zurücklegen muß, ab .dem zweiten 
Kilometer ein Kilometergeld von 3 S für jeden 
angefangenen Kilometer, 

1. wenn ein Massenbeförderungsmittel nicht 
vorhanden ist oder nach der Lage der Ver
hältnisse nicht benützt werden kann und die 
Benützung eines anderen Verkehrsmittels nicht 
möglich ist oder nicht vergütet wird, oder 

2. wenn durch Zurücklegung der Wegstrecke 
ohne Benützung eines Massenbeförderungsmittels 
die Dauer der Reise wesentlich abgekürzt wird. 

(2) Für die Ermittlung der Länge der Weg
strecken, für die das K~lometergeld g~bührt, ist 
die kürzeste gangbare Verbindung maßgebend. 
Ist die Länge der zurückgelegten Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt; nicht fest-

stellbar, so ist .für jede Viertelstunde der Be
wegung eine Vergütung in der Höhe ,des Kilo
metergeldes für einen Kilometer zu leisten. 

(3) Hit der Zeuge größere An- oder Abstiege 
zu Fuß zu bewältigen, so entspricht ein Höhen
unterschied von 75 m der Strecke von .1 km. 

Aufenthaltskosten 

§ 13. Die Aufentrhaltskosten (§ 3 Abs. 1 Z. 1) 
umfassen 

1. den Mehrauf,wand für die Verpflegung, wenn 
die Reise oder der Aufenthalt am Ort der Ver
nehmung den Zeugen zwingt, das Frühstück, 
Mittag- oder Abendessen.anderswo als an seinem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort einzunehmen, und 

2. die Kosten für ,die unvermeidliche Nächti
gung während der Reise und am Ort der Ver
nehmung~ 

Verpflegung 

§ 14. (1) Dem Zeugen sind a,ls Mehraufwand 
für die Verpflegung zu vergüten· 
1. für das Frühstück ................ 20 S, 
2. für das Mittagessen ................ 45 5, 
3. für das Abendessen ................ 45 S. 

(2) Der Mehraufwand für das . Frühstück ist zu 
vergüten, wenn der Zeuge die Reise vor 7 Uhr 
antreten, der Mehraufwand für das Mittagessen, 
wenn er sie vor 11 Uhr antreten und nach 
14 Uhr beenden hat müssen, derjenige für das 
Abendessen, wenn er die Reise .nach 19 Uhr 
beenden hat müssen. 

Nächtigung 

§ 15. (1) Dem Zeugen ist, sofern ihm nicht 
ein Anspruch auf Vergütung des Fahrpreises .für 
einen Schlafwagen oder eine Kabine zusteht, für 
jede unvermeidliche Nächtigung ein Betrag von 
65 S zu vergüten. Als unvermeidlich ist die Näch
tigungauch dann anzusehen, wenn· die Reise 
zur Nachtzeit (22 Uhr. bis 6 Uhr) angetreten 
oder beendet werden müßte. 

(2) Bescheinigt der Zeuge, daß die Kosten für 
die' in Anspruch genommene Nachtunterkunft 
den im Abs. 1 . angeführten Betrag ühersteigen, 
so sind ihm diese Kosten, jedoCh nicht mehr als 
das Dreifache des im Abs. 1 genannten Betrages, 
zu ersetzen. 

Besondere Kosten .von Zeugen aus dem Ausland 

§ 16. Beweist der Zeuge,.der aus dem Ausland 
geladen wird, daß ihm :höhere als die in den 
§§ 14 und 15 vorgesehenen Beträge erwachsen 
sind, und bescheinigt er, daß diese Mehrauslagen 
seinen Lebens'verhältnissenentsprechen, so sind 
ihm diese höheren Beträge, jedoch nicht mehr als 
das Dreifache der im § 14 genannten Beträge und 
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das Sechsfache des im § 15 Abs. 1 genannten 
Betrages zu vergüten; darüber hinaus sind ihm 
auch die unbedingt notwendigen weiteren Aus
lagen zu ersetzen, die ihm infolge der Reise 
nach österreich, seines Aufentlhalts im Inland und 
der Rückreise bewiesenermaßen unvermeidlich 
erwachsen. ' 

Entschädigung für Zeitversäumnis 

finden sollte; bei einem aus ,dem Ausland ge
la.denen Zeugen vom Leiter des Gerichtes. Das 
entscheidende Organ hat auch über die Gewäh
rungeines Vorschusses zu entscheiden .. Im Zivil
prozeß entfallen die Bestimmung der Gebühr 
und ihre Entrichtutlg, wenn' die Parteien dem 
Zeugen die von ihm geltend gemachte Gebühr 
sogleich entrichten: 

(2) Vor der Gebührenbestimmung kann der 
§ 17. Die EntschädIgung für Zeitversäumnis Zeuge aufgefol'dert werden, sich über Umstände, 

(§ 3 Abs. 1 Z. 2) bezieht sich, vorbehalt,lich des' die für die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, 
§ 4, auf ,den Zeitraum, den der Zeuge wegen zu äußernun.d, unter Setzung einer bestimmten 
seiner Vernehmung außerhalb seiner Wohnung Frist, noch fehlende Bes~ätigup.gen vorzulegen. ' 
bzw. ArbeitSstätte bis zur möglichen Wieder- (3) Die Gebü,hren'beträge sind auf volle Schil-

.' aufnahme der Arbeit verbringen muß. ling aufzurunden. 

Ausmaß der, Entschädigung für Zeitversäumnis 

§ 18.' (1) Bei ·der Entschädigung für Zeitver
säumnis nach § 3 Abs. 1 Z. 2 Buchstabe a ist das 
entgangene reine Arbeitseinkommen samt zu
sätzlichen Vergütungen zu ersetzen. 

(2) Vermag der Zeuge zwar die Tatsache eines 
Anspruchs nach § 3' Abs. 1 Z. 2, nicht aber dessen 
Höhe zu Ibescheinigen, so gebührt ihm eine' Ent
schädigung von 30 S für jede, wenn auch nur 
begonnene Stunde, für die ihm eine Entschädi
,gung für Zeitversäumnis zusteht. 

Geltendmachung der Gebühr 

§ 19; (1) Der Zeuge hat ,den Anspruch auf seine 
Gebühr binnen 14 Tagen, im Fall des § 16 binnen 

Bekanntgabe der Gebühr. Zustellung 

§ 21. Die bestimmte Gebühr ist dem Zeugen 
mündlich bekanntzugeben; eine schriftliche Aus
fertigung, binnen acht Tagen, hat nur zu ergehen, 
wenn es der Zeuge bei der 'lll:Undlichen Bekannt
gabe verlangt; Ülber ,dieses Recht ist der Zeuge 
bei der mündlichen Bekanntgabe zu belehren. 
Hat der Zeuge seine Gehühr schriftlich geltend 
gemacht oder kann über den Antrag nicht sofort 
entschieden werden, so 'entfälltdie mündoliche 
Bekanntgabe und es ist dem Zeugen, binnen acht 
Tagen nachdem Eirilangen des Begehrens bzw. 
dem Abschluß der Ermi-ttlungen, eine schriftliche 
Ausfertigung zuzustellen. 

vier Wochen nach Abschluß seiner Vernehmung, Rechtsmittel 
oder nachdem er zu Gericht gekommen, aber § 22. (1) Gegen die Entsch'eidung über die 
nicht vernommen worden ist, bei sonstigem Ver- Gebühr kann nur der Zeuge binnen 14. Tagen 
lust schriftlich oder mündlich bei dem Gericht, die Beschwerde an den Leiter 'des 'Gerichtes, 
vor dem ,die Beweisaufnahme stattgefunden hat hat aber dieser entschieden, an den Leiter des 
oder stattfinden sollte"geitend zu machen. übergeordneten Gerichtshofs, wäre dies aber der 

(2) Soweit in diesem Abschnitt nicht ander,es Oberste Gerichtshof, an das Bundesministerium 
bestimmt ist und nicht feste Gebührensätze be- für Justiz, erheben. Die Frist beginnt mit der 
stehen, hat der Zeuge die Umstände, die für die mündlichen Bekanntga:beder Entscheidung an 
Gebührenbestimmung hedeutsam sind, besonders den Zeugen, im Fall der schriftlichen Ausferti
durch Vorlage einer Bestätigung über den Ver- gung mit' dem Tag' nach der Zustellung der 
dienstentgang oder die Entlohnung eines Stell- Entscheidung. Die angefochtene Entscheidung 
vertreters oder einer H~lfskraft, gegebenenfalls kann auch zum Nachteil des Zeugen geändert 
durch V,orlage einer von der zuständigen Dienst- werden. Die Entscheidung über die Beschwerde 
stelle ausgestellten Bestätigung über die Höhe' ist zu begrüriden und dem Zeugen in schriftlicher 
der sonst zu~tehenden Reisegebühren (§ 3 Abs. 2),. Ausfertigung zuzustellen. 

zu besch,einigen. (2) Für die Anfechtung der. Entsche~dung, mit 
(3) Auf seine Ansprüche und .die allfällige' der ein Antrag auf Gewährung eines Vorschusses 

Notwendigkeit des Beweises oder der Bescheini- (§ 5) ganz oder teilweise abgewiesen worden ist, 
gung ist der Zeuge in der Ladung aufmerksam gilt deI; Abs. 1 sinngemäß; die vorstehend ge
Zu machen. nannte Entscheidung ist dem Zeugen stets in 

Bestimmung der Gebühr 

§ 20. (1) Die Gebühr ist im Justizverwaltungs
weg von dem damit betrauten Bediensteten, des-' 
jenigen Gerichtes·, zu bestimmen, vor dem die 
BeweisaufIlahme stattgefunden ,hat oder statt~ 

schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. Gegen die 
Gewährung eines Vorschusses ist ein Rechts
mittel nicht zulässig. 

. (3) Gegen die Entscheidung über die Bec 
schwerde ist ein ordentliches. Rechtsmittel nicht 
zulässig. 
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Zahlung der Gebühr. Zurückzahlung Gebührenvorschuß 

7 

§ 23. (1) Die Gebühr ist dem Zeugen aus den 
Amtsgeldern des Gerichtes, ist aber ein Kosten
vorschuß erlegt worden, aus diesem kostenfrei 
zu. zahlen. 

(2) Wird die zunächst bestimmte Gebühr durch 
eine Rechtsmittelentscheidung erhöht, so ist der 
Mehrbetrag dem ~eugen kOstenfrei nachzuzahlen. 

(3) Wird die Gebühr durch eine Rechtsmittel
entscheidung herabgesetzt oder übersteigt der 
dem Zeugen gezahlte Vorschuß die rechtskräftig 
bestimmte Gebühr, so hat der Zeuge den zuviel 
gezahlten Betrag zurückzuzahlen. Hierzu ist· er 
unter Setzung einer Frist von 14 Tageri auf~ 
zufordern. Bei nicht r,echtzeitiger Zurückzahlung 
ist der Betrag vom Zeugen n'ach den für die Ein
bringung der gerichtlichen G~bühren und Kosten 
geltenden Vorschriften einzUIbringen. . 

III. ABSCHNITT 

S ach ver s t ä nd i g e 

Umfang der Gebühr 

§.24. Die Gebühr des Sachverständigen umf~ßt 

L den Ersatz der notwendigen Kosten, die 
dur9'i die Reise an den Ort .der Befund- oder 
Beweisaufnahme, ,durch den Aufenthalt an diesem 
Ort und durch die Rüdueise verursacht werden; 

2. den ,Ersatz der' Kosten für die Beiziehung 
von Hilfskräften und der sonstigen durch seine 
Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren verursachten 
notwendigen' Kosten; . 

3. die Entschädigung für Zeitversäumnis; 

4. die Gebühr fü~ Mühewaltung einschließlich 
der Gebühr für die Teilnahme an einer Ver
handlung und der Gebühr für Aktenstudium. 

Anspruchsvoraussetzungen 

§ 25. (1) Der Anspru9'i auf die Gebühr richtet 
sich . nach dem dem Sachverständigen erteilten 
gerichtlichen Auftrag; hat der Sachverständige 
Zweifel über den Umfang und Inhalt des gericht
lichen Auftrags, so hat er die Wdsung des Ge
richtes einzuholen. Ist der bekanntgegebene 
Zweck der Untersuchung erreicht, so hat der 
Sachverständige für darüber . hinaus erbrachte 
Leistungen keinen Gebührenanspruch. 

(2) Werden zu .einer Amtshandlung mehrere 
Sachverständige zugezogen, so hat jeder von 
ihnen Anspruch auf die volle Gebühr, sofern 
im folgenden nicht anderes bestimmt ist. , 

(3) Ist die Tätigkeit des Sachverständigen aus 
seinem Verschulden unvollendet geblieben, so hat 
er keinen,' sonst nur einen Anspruch auf die 
seiner unvollendeten Tätigkeit entsprechende Ge
bühr. 

§ 26. Dem Sachverständigen ist auf Antrag 
ein angemessener Vorschuß Zu gewähren. 

Reisekosten 

§ 27. (1) Die §§ 6, 7 und 12 sind, soweit 1m 
folgenden nicht anderes hestimmt ist, sinngemäß 
anzuwenden. . 

(2) Das gleiche gilt für den § 9, soweit es sich 
nicht' um ein eigenes Kraftfahrzeug oder ein 
Rahrrad handelt. 

(3) Das gleichegHt für die §§ 10 und 11,doch 
entfallen die dort vorgesehenen Bestätigungen. 

Fahrpreisklasse. Eigenes Kraftfahrzeug. Andere 
als Massenbeförderungs,mittel 

§ 28. (1) Dem Sachverständigen gebührt für 
Stre~en, die er mit der Eisenbahn oder dem 
Schiff zurücklegt, die Vergütung für den Fahr
preis der höchsten Klasse einschließlich des Preises 
einer Platzkarte, wenn aber das vom Sachver
ständigen benützte BeföI1derungsmittel diese 
Klasse nicht führt, der nächstniedrigeren . tat
sächlich geführten Klasse; für Strecken, ,die der 
Sachverständige mit dem Flugzeug zurücklegt, 
gebührt ihm die Vergütung für den Fahrpreis 
der Touristenklasse. 

(2) Die Kosten für die Benützung eirtes eigenen 
Kraftfahrzeugs sind stets zu ersetzen. A,ls Ersatz 
dieser Kosten gebührt die nach der Reise
gebührenvorschrift für Bundesbeamte hierfür 
vorgesehene Ver~ütuilg. Die Kosten für die Be
nützung eines Fahrrades si~d. gleichfalls stets zu 
ersetzen. 

(3) Die Kosten für die Benützung eines anderen 
Beförderungsmittels, das nicht Massenbeför
derungsmittel ist, sind dem Sachverständigen auch 
dann zu ersetzen, wenn Gewicht, Umfang' oder 
Beschaffenheit der Werkzeuge, Geräte oder son
stigen Gegenstände, die der Sa~verständige zur 
Beweisaufnahme mitnehmen muß, dies recht
fertigt. 

Aufenthaltskosten 

§ 29. Die §§ 13. bis 15 sind sinngemäß anzu
wenden. 

Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften 

§ 30. Dem Sachverständigen sind die Kosten 
für Hilfskräfte so weit zu ersetzeri, als deren 
Beiziehung nach Art und Umfang seiner Tätigkeit 
unumgänglich notwendig ist. Zu diesen. Kosten 
zählen 

1. die Kosteri, die der SaChverständige für die 
Arbeitsleistung der Hilfskräfte aufwenden muß, 
soweit sie das übliche Ausmaß nicht übersteigen; 
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2. die Reise- und Aufenthaltskostender Hilfs
kräfte unter sinngemäßer Anwendung der Be
stirllmungen über die Gebühr der Zeugen (§§ 6 
bis 15). 

So~stige Kosten 

§ 31. Dem Sachverständigen sind die sonst 
mit seiner Tätigkeit notwendigerweise venbun
denen Kosten zu ersetzen. Dazu zählen besonders 

1. die Kosten für die Anfertigung von Licht
bildern, A:blichtungen, Lichtpausen, Zeichnungen 
und für Röntgenuntersuchungen; , 

2. die Kosten für die bei der' Untersuchung 
verbraucht~n Stoffe; 

3. die Kosten für das Reins'chreiben von Be
fund und Gutachten einschließlich der Beilagen 
hierzu und für die Beistellung der Schreibmittel 
im Betrag von 9 S für jede Seite der Urschrift 
und von 2 S einer Durchschrift; der § 54 Abs. 3 
ist hierbei anzuwenden; 

4. die vom Sachverständigen zu entrichtenden 
Kosten für die Benützung der ,von ihm nicht 
selbst beigestellten Werkzeuge und Geräte, die 
eine dauernde Verwendung zulassen; 

5. die Stempel- und Postgebühren; 

6. die von der Sachverständigengebühr zu ent
richtende Umsatzsteuer; sie ist gesondert an- und 
zuzusprechen. , 

Entschädigung für Zeitversäumnis 

§ 32. (1) Der Sachverständige hat für die Zeit, 
die er wegen seiner Tätigkeit im gerichtlichen 
Verfahren außerhalb seiner Wohnung oder seiner 
gewöhnlichen Arbeitsstätte bis zur möglichen 
Wiederaufnahme der Arbeit besonders auf
wenden muß, Anspruch auf eine Entschädigung 
für Zeitversäumnis im Ausmaß von 120 S, han
delt es sich aber um einen Sachverständigen, 
dessen Mühewaltung nach § 34 A:bs. 3 zu ent
lohnen ist, von 80 S für jede, wenn auch nur 
begonnene Stunde. 

(2) Der Anspruch auf Entschädigung für Zeit
versäumnis besteht so weit nicht, 

1. als der Sachverständige Anspruch auf eine 
Gebühr für Mühewaltung hat, 

2.als für die Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr), 

a) dem Sachverständigen bei Benützung eines 
Massenbeförderungsmittels ein Anspruch 
auf Vergütung des Fahrpreises für einen 
Schlafwagen oder eine Kabine zusteht, oder 

b) er bei Benützung des eigenen Kraftfahr
zeugs die Gebühr für die Nächtigung in 
Anspruch nimmt. 

Erhöhung der Entschädigung für Zeitversäumnis. 
. Aufteilung 

§ 33. (1) Liegt der Ort, der für die Bestim
mung der Reisekosten maßgebend ist (§,§ 6 und 
27 Abs. 1), mehr als 30 km vom Ort der Tätig
keit des Sachverständigen im gerichtlichen Ver
fahren entfernt, so erhöht sich die Entschädigung 
für Zeitversäumnis auf 150 S, handelt es sich 
aber um einen Sachverständigen, dessen Mühe~ 
waltung nach, § 34 Albs. 3 zu entlohnen ist, auf 
100 S. 

(2) Nimmt ein' Sachverständiger in zu.mindest 
annähernd 'zeitlichem und räumlichem Zu
sammenhang an einem Tag an mehreren Ver~ 
handlungen oder Ermittlungen teil, so ist bei 
der Bestimmung der Entschädigung für Zeit
versäumnis die insgesamt versäumte Zeit auf die 
mehreren Fälle zu gleichen Teilen aufzuteilen. 

Gebühr für Mühewaltung 

§ 34. (1) Die Gebühr für Mühewaltung 
steht dem Sachverständigen für die Aufnahme 
des Befundes und die Erstattung des Gutachtens 
zu. 

(2) Die Gebühr für Mühewaltung ist nach 
den Tarifen ,dieses Bundesgesetzes zu bestimmen. 
Soweit es sich um Leistungen handelt, die nicht 
in diesen Tarifen genannt sind, und soweit im 
Abs. 3 und im §49 Abs. 1 und 2 nicht anderes 
bestimmt ist, ist die Gebühr nach der aufgewen
deten Zeit und Mühe nach richterlichem Ermessen 
zu bestimmen. Dabei ist einerseits auf die öffent
liche Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der 
Allgemeinheit Bedacht zu nehmen und anderer
seits eine weitgehende Annäherung an die Ein~ 
künfte anzustreben, die der Sachverständige für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außer
gerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. 
Die Bestimmung der Gebühr in der vollen Höhe 
dieser Einkünfte ist zulässig, wenn ,das Gutachten 
des Sachverständigen eine besonders ausführliche 
wissenschaftliche Begründung enthält und außer
gewöhnliche Kenntnisse auf wissenschaftlichem 
oder künstlerischem Gebiet voraussetzt. Bestehen 
für eine gleiche oder' ähnlicheaußergerichtlich,e 
Tätigkeit eines ,Sachverständigen gesetzlich zu
lässige Gebührenordnungen, solche Richtlinien 
oder solche Empfehlungen, so sind ,die darin 
enthaltenen Sätze in der Regel als das anzusehen, 
was der Sachverständige im außergerichtlichen 
Erwerbsleben üblicherweise bezieht. 

(3) Genügen im Einzelfall einfache gewerblicr.e 
oder geschäftliche Erfahrungen, die bei einem 
Sachverständigen dieses Faches für seine außer
gerichtliche Berufstätigkeit gewöhnlich voraus
gesetzt werden, so gebührt dem Sachverstän
digen, soweit die Tarife dieses Bundesgesetzes 
keine Gebühr für die Mühewaltung dieses Sach
verständigen vorsehen und auch für seine außer-
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g~rich~li~en Einkünfte Gebührenordn ungen, 
RlchtlImen oder Empfehlungen der im Abs. 2 
genannten Art, nicht bestehen, für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde 100 S. 

Gebühr für die Teilnahme an einer Verhandlung 

§ 35. (~) Für die Zeit der Teilnahme an einer 
Verhandlung, einem gerichtlichen Augenschein 
oder einer im Auftrag des Gerichtes durchgeführ
ten Ermittlung hat der Sachverständige Anspruch 
~uf eine besondere Gebühr für Mühewaltung für 
Jede, wenn auch nur begonnene Stunde in der 
Höhe von 180 S, 'handelt es sich aber um 
einen Sachv~rständigen, de~sen' Mühewaltung 
nach § 34 Abs. 3 zu entlohnen ist, in der 
Höhe von 120 S; fällt die Teilnahme in die Zeit 
von 20 Uhr bis 6 Uhr oder auf einen Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so erhöht sich 
die besondere Gebühr für Mühewaltun'g für jede, 
wenn auch nur begonnene Stunde auf 280 S, han
delt es sich aber um einen Sachverständigen, 
dessen Mühewaltung nach § 34 Abs. 3zu entloh-
nen ist, auf 200 S. ' 

(2) Ergänzt der Sachverständige ·das schriftlich 
e:stattete Gutachten in der Verhandlung oder 
gIbt er darüber wesentliche Aufklärungen oder 
Erläuterungen, so hat er Anspruch auf eine 
weitere Gebühr für Mühewaltung; sie ist in 
einem je nach der aufgewendeten Zeit und Mühe 
entsprechend niedrigeren Verhältnis zu der Ge
!?ühr für die Grundleistung nach richterlichem 
Ermessen zu bestimmen. 

Gebühr für Aktenstudium 

§ 36. Für das Studium des, ersten Aktenbandes 
gebührt dem Sachverständigen je nach Schwierig
keit und Umfang der Akten ein Betrag von 40 S 
bis 2.40 S, 'für das Studium jedes Weiteren Akten
bandes jeweils bis zu 210 S mehr.' 

des Gerimtes verzichtet. Diese Gebühr 1St, falls 
der Sachverständige um ihre Einhebung ersucht, 
nach den für die Einbringung der gerichtlimen 
Gebühren und Kosten geltenden Vorschriften 
für den Sachverständigen einzubringen. 

Geltendmamung der Gebühr 

§ 38. (1) Der Sachverständige hat den An
spruch auf seine Gebühr binnen 14 Tagen nach 
Abschluß seiner Tätigkeit bei sonstigem Verlust 
schriftlich oder mündlim, unter Aufgliederung 
der einzelnen Gebührenbestandteile, bei dem Ge.,. 
richt, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden 
hat oder stattfinden sollte, geltend zu mamen. Er ' 
hat 'hierbei so viele weitere Ausfertigungen eines 
schriftlichen Antrags vorzulegen, daß jeder der 
im § 40 Abs. 1 Z. 1 Buchstabe a und Z. 2 ge
nannten Personen eine Ausfertigung zugestellt 
werden kann. Hierauf ist der Samverständige in 
der Ladung aufmerksam zu mamen. Schriftliche 
Anträge' bedürfen nicht der Unterschrift eines 
Rechtsanwalts. 

(2) Der Samverständige hat die Umstände, 
die für die Gebühreribestimmung bedeutsam sind, 
zu besmeinigen. 

(3) Auf seine Ansprüche und die allfällige 
Notwendigkeit der Besmeinigung ist der Sach
verständige in der Ladung aufmerksam zu 
machen. 

Bestimmung der Gebühr 

§ 39. (1) Die Gebühr ist von dem Gericht 
(dem Vorsitzenden) zu bestimmen, vor dem die 
Beweisaufnahme stattgefunden hat oder statt
finden sollte. Das Gerimt (der Vorsitzende) hat 
auch über die Gewährung eines Vorschusses zu 
entscheiden. Vor der Gebü-hrenbestimmung kann 
:las Gericht (der Vorsitzende) den Sachverstän
digen auffordern, sich über Umstände, die für 
die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, zu 

Höhere Gebühr äußern und, unter Setzung ·einer bestimmten 
§ 37. (1) Für .die im Auftrag des Gerichtes Frist, nom fehlende Bestätigungen über seine 

durchgeführte überprüfung .des gerichtlimen Kosten vorzulegen; Den, im § 40 Abs. 1 Z. 1 
Gutachtens eines anderen Sachv,erständigen oder Buchstabe a und Z. 2 genannten Personen ist 
von einanq~r widersprechenden gerichtlichen unter Aushändigung oder Beischluß einer Aus
Gutachten: meh~erer Sachverständiger ist der 'ertigung des schriftlimen Gebührenantrags Ge
Sachverständige mi:t, der, ,doppelten Gebühr zu legenheit zur Äußerung binnen einer angeniesse
entlohnen, die für das ü1~erprüfte,' Gutachten, nen, 14 Tage nicht übersteigenden Frist zu geben. 
beieinander widersprechenden Gutachten für, (2) Die Gebührenbeträge sind auf volle Smil
das höher zü vergebiihrende Gutachten, jeweils ling aufzurunden. 
samt Befund, nam diesem Bundesgesetz vor- ' (3) Der Beschluß, mit d~m die Gebühr hegesehen ist, selbst wenn er keinen Befund auf-
nimmt. stimmt oder ülher die Gewährung eines Vor-

(2) Im zivil gerichtlichen Verfahren steht dem 
Sachverständigen eine höhere als die vorgesehene 
Gebühr' zu, wenn sich die Parteien durch eine 
Erklärung ,vor Gerimt zur unmittelbaren Zah
lung dieser höheren Gebühr an den Sachver
ständigen verpflichten und der Sachverständige 
auf die Zahlung der Gebühr aus den Amtsgeldern 

schusses entschieden wil'd, ist zu begründen. 

Zustellung 
§ 40. (1) Der Beschluß, mit dem die Gebühr 

bestimmt wird, ist zuzustellen 

1. in Zivilsachen 
a) den Parteien und 
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b) dem Revisor, sofern die Gebühr nicht ganz 
aus einem bereits erlegten Vorschuß gezahlt 
werden kann oder die Gebühr nicht nach 
§ 37 Abs. 2 bestimmt worden ist; 

2. in Strafsachen dem Ankläger und dem 
Beschuldigten (Verdächtigen, Angeklagten, Ver
urteilten), falls dieser aber vertreten ist, seinem 
Vertreter bzw '. Verteidiger; 

3. dem Sachverständigen. 

(2) Der Beschluß über die Gewährung eines 
Vorschusses ist nur dem Sachverständigen zuzu
stellen. 

Rechtsmittel 

§ 41.(1) Gegen den Beschluß, mit dem die 
Gebühr ·bestimmt wird, können die im § 40 
genannten Personen binnen 14 Tagen nach der 
Zustellung dieses Beschlusses an sie in Zivilsachen 
den Rekurs,. in Strafsachen die Beschwerde an 
den übergeordneten Gerichtshof erheben. 

(2) Gegen den Beschluß, mit dem ein Antrag 
des Sachverständigen auf Gewährung eines Vor
schusses ganz oder teilweise abgewiesen worden 
ist, kann nur der Sachverständige das im Abs. 1 
genannte Rei;htsmittel erheben.. Gegen' die Ge
währung eines Vorschusses ist ein Rechtsmittel 
riich t zulässig. . . 

(3) Parteien, die, nicht durch einen Rechts
anwalt vertreten oder verteidigt sind; können 
Rechtsmittel auch niündlich zu Protokoll er
klären; ihre schriftlichen Rechtsmittel bedürfen 
nicht der' Unterschrift eines Rechtsanwalts. Ein 
Kostenersatz ,findet nicht statt. 

Zahlung; Zui-üchahlung 

§ 42.(1) Die Gebühr ist dem Sachverständigen 
aus den Amtsgeldern des Gerichtes, ist aber ein 
Kost~nvorschuß erlegt worden, ,aus diesem nach ' 
Eintritt der Rechtskraft' d.es Beschlusses, mit dem 
sie bestimmt worden ist, kostenfrei zu zahlen. 
Der Sachverständige kann verlangen, daß ihin 
die Gebühr vor Eintritt der Rechtskraft dieses 
Beschlusses gezahlt werde. 

(2) Wird die zunächst bestimmte Gebühr durch ' 
eine Rechtsmittelentscheidung erhöht, so ist der ~ 
Mehrbetrag dem Sachverständigen kostenfrei ' 
nachzuzahlen. . ' 

(3) Wird die Gebühr vor ihrer rechtskräftigen' 
Bestimmung gezahlt und durch eine R.echtsmittel
entscheidung herabgeserzt oder übersteigt der 
dem Sachverständigen gezahlte Vorschuß die 
rechtskräftig bestimmte Gebühr, so hat der Sach- : 
verständige den zuviel gezahlten Betrag zurück- , 
zuzahlen. Hierzu ist er vom Gericht (vom Vor
sitzenden) unter Setzung einer Frist von 
14 Tagen aufzufordern. Bei nicht rechtzeitiger 
Zurückzahlung ist der Betrag vom Sachverstän- , 

digen nach den für die Einbringung der gericht
lichen Gebühren und Kosten, geltenden Vor-' 
schriften einzubringen. 

TARIFE 

Ärzte 

§ 43. (1) Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 

1. für die Untersuchung samt Befund und 
Gutachten ' 
a) bei einer einfachen körperlichen 

Untersuchung. .. . . . . . . .. . . . . . 160 S 
b) bei einer einfachen körperlidten ' 

Untequdtung mit eingehender 
Begründung des Gutachtens' oder 
Einbeziehung eines oder meh-

'rerer Nebengutadtten oder bei 
einer besonders zeitaufwendigen 
körperliChen Untersuchung oder, 
bei einer neuwlogischen oder 
psydtiatrischen l!ntersuchung '. . 210 S 

e) bei einer ,einfachen körperlichen 
Untersuchung mit besonders aus
führlicher ·wissenschaftlidter Be-
gründung ,des Gutadttens ...... 315S 

d) he,i einer besonders zeitaufwen~. 
digen körperlichen Untersuchung 
oder 'bei einer neurologischen 
oder psychiatrischen Unter
suchung, je mit eingehender Be-
gründung des Gutachtens ...... 620 S 

e) bei einer besonders zeitaufwen
digen körperlichen Untersuchung 
oder bei einer neurologischen 
oder psychiatrischen' Unter

. suchung, je mit besonders aus-
führlicher wissensChaftlicher Be
grünclungdes Gutachtens .... '.. 1045 S 

f) bei einer Untersuchung im Zug 
von Reihenuntersuchungen im 
Anhalteverfahren bei offenbarer 
Geisteskrankheit oder Geistes-, 
schwäche .......... " .... ~ ... , 75 S 

2. für die Leichenöffnung (Ui1ter~ 
suchung von Leichenresten ' oder 
-teilen) samt Befund und Gutachten 
a) in einfachen Fällen ........... . 
b ) mit eingehender. Begründungde~, 

Guta,chtens ....... ',' .. : .... ~, .. ' 
e) mit besonders ausfÜihrlicher wis·· 

senschaftlicher Begründung des 
Gutach.tens ................... ' 

d) bei erschwerenden äußeren Um- , 
ständen, wie, 'etwa bei g,roß~r, 
Kälte ,oder sonstigen widrigen 
Wetterverhältnissen, bei. einer 

,Veränderung der Leiche durdt 
Fäulnis oder' nach' Enterdigung, 

,500 S 

700S 

.,. 
1000 S 
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1463 der Beilagen 11 

das Eirteinhalbfacheder in den 
Buchstaben abis c festgesetzten 
Gebühren 

3. für ei~e äußere Besichtigung einer 
Leiche oder einer unreifen mensch
lichen Frucht samt Befund und Gut-
achten .... : .. ~ .................. ,. 

4. für eine Untersuchung von Werk
zeugen, Kleidung und dergleichen 
mit oder ohne Handlupe samt Be~ 
fund und Gutachten ........... . 

5. a) für eine einfache chemische, 
mikroskopische oder spektro
skopisch,e Untersuchung' v'on 
Harn, Haaren, Sekret oder Ex
kret und dergleichen samt Befund 
und Gutachten für jede Unter-
suchungsart ........... ' ...... . 

b) für eine histologische· Unter
suchung samt Befund und ,Gut~ 
achten für jedes Organ und jede 
Färbung ................... ' .. . 

c) für eine histochemische oder neu
ropathologische Untersuchung 
samt Befund und Gutachten für 
jedes Schnittpräparat und jede 
Färbung ........... , ..... , .. 

d) für eine makroskopische U nter-
suchung eines Operations- , 
präparates samt Befund und Gut-
achten ....... , ... ' .... , ....... . 

e) für eine makroskopische Unter
suchung eines Skeletteils ein
schließlich Präparation, Maze
ration und Rekonstruktion samt 
Befund und Gutachten ' 

aa) bis zu drei Bruchstücken ., 

bb) für jedes weitere Bruchstück 

6. für eme Untersuchung von Blut
flecken samt Befund und Gutachten, 

a) auf Zugehörigkeit zu Blut el~er 
bestimmten Art 

aa) bei Anwendung der Prä-
. ' .. , iipitationsmethode nach 

Uhlenhut .. , ... , .. , ... , .. 

bb) bei' Anwendung der Prä
tipitinionsmethode nach 
Ouchterlöny ., .......... . 

cc) 'sonst ...... , ...... ,., .. . 

b) auf Gruppenzugehörigkeit ... . 
c) auf 'Blutmerkmale tur jedes 

Merkmal ... '. ~, ... , .. , .. , .. ,' 

7. für eine B,lutentnahme 

a) bei Kindern ,über drei Jahre und 
bei Erwachsenen sowie beiLei~ 
ehen durch Punktion einer Vene 

75 S 

75 S 

88 S 

110 S 

250 S 

200 S 

200 S 

20 S 

143 S 

220 S 

77S 

200 S 

220 S 

b) bei Kindern unter drei Jahren 

c) bei Leichen durch Eröffnung 
einer großen Vene ...... ' ..... . 

d) bei Kindern un'd Erwachs~nen 
für eine Untersuchung der in der, 
Z, 8 Buchstabe g genannten 
Merkmale ' ................ ,. 

e) in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr 
das Doppelte der. inden Buch
staben abis c fes.tgesetzten Ge
bühren 

8. für eine Untersudiung von flüssigem 
Blut (auch Leichenblut) samt Befund' 
und Gutachten 

a) aufZtigehörigkeit zu Blut einer 
bestimmten Art .. , .. : .. , ..... 

b) im System der Blutgruppen der 
roten Blutkörperchen 

aa) zur Bestimmung der Blut-
gru'ppe .......... ', ,. ,' .. ,. 

bb) zur Bestimmung der Blut- ' 
untergruppen At und ,A2 

c) im 'System der Blutfaktoren der 
roten Blutkörperchen 

aa) zur Bestimmung der Blut
faktoren für, jede~ Merkmal 

bb) Absorptions-Elutions .. 
Untersuchungen zur Diffe-, 
renzierung zwischen Rein
und Mischerbigkeit für jede 
Untersuchung ....... , .. :. 

d) im System der Enzymmerklllale 
zur Bestimmung jedes Merkmals 

e) im System der Serumgruppen 
zur Bestimmung jedes Merkmals 

f) zur Bestimm~ng der Ausscheider
eigenschaften in Körperflüssig
keiteri für jedes Merkmal. , ... , 

g) im System der Merkmale der 
weißen Blutkörperchen ' 

aa) zur Bestimmung jedes Merk-
, ·mals . " ...... , '. ~ . :' ...... ~ 

bb) zur Gewinnung der weißen 
Blutkörperchen zur unmit
telbaren Untersuchung c:>der 
Versendung .. , , . , ..... . 

9. für eine bakteriologische Unter
suchung samt Befund und Gutachten 

a) für jeden Kultur- oder Tierver-
" such: .......... , .. , ".'. "." ... . 

b) sonst 

10. a) für jede virologi~che" Unt~r
suchung (z, B. Eikultur, Gewebe" 
kultur, Tierversuch) samt Befund 

77S 

110 S 

132 S 

125 S 

77S 

77 S 

77 S 

,220S 

132 S 

132 S 

77S 

132 S 

132 S 

1325 
'. 66 S 

44 S und Gutachten , .. ,........... 275 S 
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12 1463 der Beilagen 

b) für jede Untersuchung nach 
Buchstabe a mit Blindpassagen 
oder Neutralisationsprdben samt 
Befund und Gutachten ........ 550 S 

11. Für eine Abnahme von Albdrucken 
zur Nämlichkeitssieherung für jeden 
Abdruck .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 S 

12. für eine Röntgenuntersuchung samt 
Befund und Gutachten 
a) bei Röntgenaufrtahme für jede 

Aufnahme .................. 160 S 
b) bei Durchleuchtung .......... 100 S 
c) bei Verwendu1l3 eines Kontrast

mittels das Eineinhalbfacheder 
in den Buchstaben a. und b fest
gesetzten Gebühren 

13. für· eine biostatis~ische Berechnung 
der Vaterschaftsau5schlußmöglichkeit 
oder der Vaterschaftswahrscheinlich-
keit ............................. 250 S. 

(2) Soweit sich dies nicht bereits aus dem 
Abs. 1 ergibt, hat ,der Sachverständige für die 
Untersuchung mehrerer Personen oder Gegen
stände Anspruch je auf die volle Gebühr. 

Anthropologen 

§ 44. Die Gebühr für Mühewaltung für die 
Untersuchung samt Befund und Gutachten be
trägt für jede untersuchte Person 

1. für eine morph~logische Unter-
suchung ........................ 470 S 

2. für eine mikroskopische Haarunter-
'. suchung ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . 100 S 

3. für die Geschmacksprüfung ...... 90 S 
4. für eine. Untersuchung der Gau1l).en-

falten ' .. <: ....... '. '.. . . . . . . . . . . . . . 200 S 
5. für eine Untersuchung der' Wirbel-

säule '............................ 460 S 
6. für eine Untersuchung der Neben-

höhlen ........................ . 460 S 
7. für eine Abnahme und Auswertung 

von Abdrücken zu daktyloskopi-
schen Zwecken je Abdruck . . . . . . . . 80 S 

8. für eine biostatistische Berechnung 
der Vaterschaftsausschlußmöglichkeit 
oder der Vatersmaftsw3lhrscheinlich-
keit ........ ' .......... ' ....... " 250 S. 

Dentisten 

§ 45. Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 
für Befund und Gutachten 

1. über eine Untersuchung im Mund 

a) in einfachen Fällen ... . . . . . . . . . 80 S 
b) mit eingehender Begründung des 

Gutachtens ................•. 160 S 

c) nach Abnahme von Kronen, 
Brücken und dergleichen ...... 270 S 

2. über eine Untersuchung technischer 
Arbeiten außerhalb des Mundes 
a) in einfachen Hllen . . . . . . . . . . . . 60 S 
b) mit eingehender Begründung des 

Gutachtens und nach Unter-
suchungvon Materialproben 210 S 

3. über Materialien und deren Verar-
beitung ........................ 280 S. 

Tierärzte 

§ 46. (1) Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 

1. für eine körperliche Untersuchung 
samt Befund und Gutachten 
a) eines Großtiers (z. B. Rind, 

Pferd, Maulesel, Maultier, je über 
ein Jahr) 
aa) in einfachen Fällen . . . . . . . . 160 S 
bb) mit eingehender Begründung 

des Gutachtens oder Einbe
ziehung eines oder mehrerer 
Nebengutachten .......... 210 S 

ce) mit besonders ausfühdicher 
wissenschaftlicher Begrün-
dung des Gutachtens. . . . . . 315 S 

b) eines mittleren Tieres (z. B. Rind, 
Pferd, Maulesel, Maultier, je 
unter einem Jahr, Schwein, Schaf, 
Ziege) in einfachen Fällen .... . . . 85 S 

c) eines Kleintiers (z. B. Hund, 
Katze, Huhn, Pute, Gans, Ente) 
in einfachen Fällen . . . . . . . . . . . . 75 S 

2. für eine Massentieruntersuchung ein
schließlich der Berücksichtigung der 
Umweltbedingungensamt Befund 
und Gutachten 
a) je .Großtier oder mittleres Tier 

mit Ausnahme der unter dem: 
Buchstaben b angeführten Tiere 
in einfachen Fällen . . . . . . . . . . . . 80 S 

b) bei Schweinen, Schafen oder Zie
gen in einfachen Fällen bei einem 
Bestand von 

50 bis 100 Stück insgesamt '.. 1500 S 
101 his 250 Stück insgesamt .. 26QO S 
251 bis 1000 Stück insgesamt.. 4400 S 
mehr als 1000 Stück insgesamt 
die zuletzt genannte Gebühr 
mit einem Zuschlag von 500 S 
für jedes weitere angef'l-ngene 
Tausend 

c) bei Geflügel (Huhn, Pute, Gans, 
Ente und dergleichen) in ein
fachen Fällen ibei einem Bestand 
von 
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1463 der Beilagen 

100 bis 200 Stück insgesamt 500 S Eineinhalbfache der in den 
Doppelbuchstaben aa bis ce 
festgesetzten Gebühren 

13 

201 bis 1000 Stück insgesamt . . 700 S 
1001 bis 10.000 Stück insge
samt die zuletzt genannte Ge
bühr mit einem ZusChlag von 
250 S für jedes weitere an ge-
fangene Tausend; von mehr als 
10.000 Stück mit einem Zu-
schlag von 180 S für jedes dar-
überliegende weitere angefan-
gene Tausend 

3. in den Fällen der Z. 1 BuChstaben b 
und c und Z. 2 

. a) bei einer eingehe~den Begrün
dung des GutaChtens das Einein
halbfaChe,. 

b) bei einer besonders ausführliChen 
wissensChaftliChen Begründung 
des GutaChtens das Doppelte der 
dort festgesetzten Gebühren 

4. für eine LeiChenöffnung (Unter
suChung von LeiChenresten oder 
-teilen) ·samt Befund und Gutachten 

a) bei einem Großtier 

aa) in einfaChen Fällen . . . . . . . . 500 S 
b'b) mit eingehender Begrün-

dung des Gutachtens ... ... . 700 S 
ce) mit besonders ausführlicher 

wissenschaftlicher Begriin-
dung des Gutachtens .... ;.. 1000 S 

dd) bei erschwerenden· äußer·en . 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetterver hälthis
sen, hei einer Veränderung 
der Leiche durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung, das 
Eineinhalbfache der in den 
Doppel'buchstaben aa bis ce 
festgesetzten Gebühren 

b) bei einem mitderen Tier 

aa) in einfachen Fällen ..... ; . . 250 S 
bb) mit eingehender Begrün-

dung des Gutachtens ...•.. 350 S 
ce) mit besonders. ausführlicher 

wissenschaftlicher·· Begrün-
dung des Gutachtens .. ,... 500 S 

,dd) bei erschwerenden äuß,eren 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetterver hältnis
sen, bei einer Veränderung 
der Leiche durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung, das 

c) bei einem Kleintier mit Aus
nahme von Geflügel 

aa) in einfachen Fällen. . . . . . . . 100 S 

bb) mit eingehender Begrün-
dung des Gutachtens ...... 250 S 

ce) mit besonders ausführlicher 
wissenschaftliCher Begrün-
dung des Gutachtens. . . . . . 400 S 

dd) bei erschwerenden äußeren 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetterverhältnis
sen, bei einer Veränderung 
der LeiChe durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung, das 
EineinhalbfaChe der in den 
Doppelbuchstaben aa bis ce 
festgesetzten Gebühren 

d) bei Geflügel (Huhn, Pute, Gans, 
Ente und dergleichen) . 

aa) in einfachen Fällen. . . . . . . . 100 S 
bb) mit eingehender Begrün-

dung des Gutachtens. . . . . . 150 S 
ce) mit besonders ausführlicher 

wissenschaftlicher Begrün-
dung des Gutachtens . . . . . . 250 S 

dd) bei erschwerenden äußeren 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetter verhältnis
sen, bei einer Veränderurig 
der Leiche durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung, das 
Eineinha~bfache der in den 
DoppelbuChstaben aa. bis ee 
festgesetzten Gebühren 

5. für eine äußere Besichtigung einer 
LeiChe oder einer unreif.en tierischen 
Frucht samt Befu~d und Gutach-
ten ......................... ~ . . . 75 S 

6. a) für· eine einfache chemische, 
mikroskopische oder spektrosko
pische UntersuChung (von Harn, 
Haaren, Sekret oder Exkret und 
dergleichen) samt Befund und 
Gutachten für jede Unter-
suchungsart .. . . . . . . . . . . . . . . . . 88 S 

b) für eine histologische Unter
suChung samt Befund und Gut
achten für jedes Organ und jede 
Färbung, .................... 110 S 
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14 1463. der Beilagen 

c) für eine histochemische .oder n·eu
ropa thologische Untersuchung 
samt Befund und Gutachten für 
jedes Schnittpräparat und jede 
Färbung .............. ' ....... . 

7. für eine Untersuchung. von Blut.
.. flecken auf Zugehörigkeit zu Blut 

einer bestimmten Art' samt Befund 
und Gutachten 

a) bei Anwendung.' der Präzipita
tionsmethode nach, Uhlenhut .. 

b) bei Anwendung der Präzipita
tionsmethode. nach Ouchterlony. 

c) sonst ', .. ; .................. . 

8. für ei~e' Bl~tentnahme 
. , 

9. für eine Untersuchung von flüssigem 
Blut (<J.ueh Leichen'blut) samt Befund 
und Gutachten, 

a)zur Bestimmung derBlu!gruppe 

b) zur Bestimmung der Serum-
gruppe ...................... . 

c) Zur ,Bestimmung Jedes Enzym-
merkmals .................. . 

10. für eine bakteriologische' Unter
suchungsamt Befund un,d Gutachten 

a) für jeden Kuhur- oder Tierver-
suC? ..•......... "( .... ::. ' ........ . 

b) für jede Serumakglutination ... . 

c) sonst ..... .' .. ,. '.'.0;, •••••••• 

11. a) für eine virologische Unter
suchung (z. B.Eilwltur, Gewebe
kultur, Tierversuch) samt Befund 
und Gutachten ............. . 

b) für ein,e Untersuchung nach 
Buchstabe .a mit Blindpassagen 
oder .. NeutraUsatiorisproben samt 
Befund. u!ld Gutachten· ....... . 

12. für eine Röntgenuntersuchung samt 
Befund und Gutachten .' . . 

a) bei E,öntgenaufn;J:hme für jede 
Aufnahme" , 

aa) bei einem Großtier 

bb) sonst .............•.... 

b) bei Durchleuchtung ......... . 

c) bei Verwendung eines Kontrast
mittelsdas Eineinhalbfache . der 
inden Buchstaben a und b fest
gesetzten Gebühren 

13. für eine Untersuchung yon Lebens
mitteln tierischer Herkunft samt Be
fund und Gutachten 

... a) bei sensorischer Untersuchung ... ' 

250 S 

143 S 

220 S 
77S 

77S 

77S 

132 S 

132 S 

132 S 

33 S 
66 S 

275 S 

550 S 

270 S 
160 S 
100 S 

75 S 

b) bei einfacher qua1litativer Bestim
mung .. einzelner Bestandteile 
(Stärke, Ammoniak sowie Be
stimmung des pH-Wertes und 
dergleichen) je. . . . . . . . . . .. . . 33 S 

c) bei histologischer Untersuchung 
(zehn Präparate) .. , ........ .'. . 440 S 

d) bei bakteriologischer Uriter-
suchung 

aa) bei Bestimmung de~ aeroben 
Gesamtkeimzahl .,. . . . . . . . 50 S 

bb) bei Isolierung einzelner 
Keimgruppen . und Bestim-' 
mung ,deren Anzahl ...... . 75 S 

e) bei serologischer, Untersuchung 
auf Eiweißart ...... ~. . . . . . . . . 75 S 

f) bei serologischer Bestimmung der 
Art- und Gruppenzugehärigkeit 
von Bakterien . . . . . . . . . . .. . . 75 S 

g) bei aestimmung biochemischer 
Eigenschaften von Bakterien 75 S 

h) bei biologischem Nachweis von 
Hemmstoffen (Antibiotika, Kon
servierungsmittel und derglei-
chen) ...................... 50 S 

i) bei Nachweis von Hormonen 
oder hormonal wirksamen Sub-
stanzen (z .. B.östrogene, Thy
reostatika) im, Tierversuch ... .' 250 S. 

(2) Soweit sich dies nicht Ibereits aus dem 
Abs. 1 ergiht, hat der Sachverständige für die 
Untersuchung mehrerer Tiere oder Gegeristände, 
ausgenommen für: die Massentieruntersuchung in 
den Fällen der Z. 2 auchstaben bund c, An
spruch je auf die volle Gebühr. 

Sachverständige für chemische Untersuchungen 

§ 47. (1) Die Gebühr für Mühewaltung für 
chemische Untersuchungen, soweit sie nicht von 
anderen Tarifposten . erfaßt sind; samt Befund 
und Gutachten beträgt' 

1. für eine Untersuchung von LeiChen
teilen 

a) auf flüchtige Gifte (z. B. Äthyl-
alkohol und dergleichen) ..... , 260 S 

b) auf MetalIgifte (z. B. Blei und 
dergleichen) . . . . . . . . . . . . . . . . 390 S 

c) auf Pflanzengifte oder synthe
tische Arzneistoffe (z. B. Strych-
nin, Bar.biturate und dergleichen) 470 S 

2. für eine Untersuchung von Blut 
(auch Leichen:blut), . Erbrochenem, 
Mageninhalt, Stuhl, Harn, Graberde, 
Sargholz, von festen Speisen, Flüssig
keiten oder Genußmitteln 

a) auf flüchtige Gifte .. '. . . .•. . . . . . 160 S 
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1463 der Beilagen 15 

b) auf Metallgifte ............. . 
c) auf Pflanzengifte oder synthe-

tische Arzneistoffe ; .......... . 

3. für eine Untersuchung vonArzneien, ' 
Orogen, Toilette~rtikeln, technischen 
Erzeugnissen, Kleidern, Wäsche oder 
Geräten ....................... . 

4. für eine Untersuchung von einfamen 
Ki;irpern (z. ~. Sublimat, Zyarikali, 
Arsenik, Phosphor, Kochsalz, Kalo-
mel, Calciumcarbonat, Bariumcarbo-
nat) oder der:enLosungen ' ........ ' 

5. für eine Untersuchung von Gemi-

230 S 

310 S 

310 S 

160 S 

schen einfacher Körper oder deren 
Lösungen, soweit sie nicht unter eine, . 
andere Zahl fallen, •....... .... . 310,S 

6. a) für eine einfache mikroskopisChe; , 
spektroskopische oder chemische 

, Untersuchung ......... ,.'. ~ .. . 88 S 

f) Fahrzeugs besonderer, Art; wie 
eines Fahrzeugs, das zur Beförde-' 
rung gefährlicher Güter bestimmt 
ist, (besonders eines ',' solchen' Tank -' 
fahrzeugs), einerselbstfahrenden 
Arbeitsmaschine" 'Anhängerar
beitsmaschine oder eines Sonder
kraftfahrzeugs .;............. 600 S 

g) Fahrzeugbestandteilsoder, ,-zube-
hörs ..................... ,.,.,.' 100 S 

2. über das Ausmaß un.d die Höhe eines Scha
dens an einem ~llter der" Z,1 genannten 
Fahrzeug, Bestandteil oder- Zubehör die dort 
genannte Gebühr' mit emem Zuschlag 
von '50 S. 

3. über den Werteines Fahrzeugs, Bestandteils 
'oder Zubehörs,' die Kosten oder die Beschaf
fenheit einer durchgeführ'ten Instandsetzung 

bis, 
über 
über 

bei einem Wert bzw. einem Kostenbetrag 
10.000 S, ................ ; ... ' 300 S 
10.000Sbls ,5p.000S 450 S 
50.000 S Ibis 100.000 S' 600 S 

b) für eine auf,wendige - chemische 
Untersuchung mit physikalisch
chemismen Verfahren, wie z. B. 
Düimschicht -Gaschromatogra
phie, Spektralanalysen (Emnüs-
sion, Absorption), Röntgen-

, über 
über 
über 
über 

100.000Sbis 300.000 S 750 S 
300.000 S' bis 500.000 S ' 900 S 
500.000 S bis 1,000.000 S 1200 S 

1,000.000 S .................... 1500 S 
fluoreszenz ................. . 170 S. 

(2) Dem Sachverständigen gebührt in den Fäl- , 
len des Abs. 1 Z. 1 bis 5 für jedes quantitativ 
ermittelte Gift ein 'Zuschlag in der Höhe der' 
halben Gebühr. Müssen verschiedene Organgrup
pen ,,0derOrganteile getrennt untersucht wer
den, und ist die Notwendigkeit der getrennten 
Untersuchung wissenschaftlich nachgewiesen, so 
gebührt für jede getrennte Untersuchung die 
volle Gebühr; das gleiche gilt; wenn ein Gegen
stand -der Reihe nach auf verschiedene Gruppen 
von Giften untersucht werden muß. -

(3) Der Abs. 1 ist auf pharmakologische und 
pharmakognostische Untersuchungen nicht an-
zuwenden. ' 

Sachverständige für das Kraftfahrwesen 

§ 48~ Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 
für Befund und Gutachten 

1. über den Allgemeinzustand: oder die Betriebs
oder Ver kehrssicherheit eines ' 

a) Kraftrades ....•............. 150 S 
b) Personen- oder Kombinations-

kraftwagens ...... : . . . . .. . . .. . 250 S 
c) Lastkraftwagens oder einer Zug-

maschine ................... ~ 400 S 
d) Omnibusses, Sattel- oder Gelenk

fahrzeugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 S 
e) Anhängers, sofern er nimt unter 

'Buch~tabe f fällt ........ ' .. , . . . 250 S 

4. über die Wertminderung eines Kraftfahr
zeugs, Bestandteils oder Zubehörs 250 S 

5.iiber die technischen Ursachen und den Her
gang eines VerkehrsunfaUs bei Beteiligung 
a) eines Verkehrsteilnehmers 250 S 
b) zweier V~rl>.ehrsteilnehmer. ;. . 500 S 
c) dreier oder mehr Verkehrsteil-' 

nehmer ..................... ' 600 S 
d) bei besonders schwieriger Dar

stellung der tec\lllischen Ursachen 
oder desUnfallhergangsoder bei 
besonders ausführlicher wissen
schaftlicher Begründung des Gut~ 
achtens, s,o bei einer besonderen 
Berechnung der Geschwindigkeit 
aus der Art und Stärke des, Scha
,dens, das Doppelte ,der in den 
Buchstapen abis c festgesetzten 
Gebühren. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den §§ 4~ bis 48 

,§ 49. (1) Wird -von einem ,inden §§ 43 bis 48 
erfaßten Sachverständigen eine Leistung erbracht, 
die in diesen Bestimmungen nicht angeführt ist, 
aber wegen ihrer Ähnlichkeit mit den dort an
geführten' Leistungen ihnen gleichgehalten wer
den 'kann, so ist sie mit der für die nächstähn
liche Leistung' vorgesehenen Gebühr zu entloh
nen. ' 

(2) Die §§ 43 bis 48 und der ,Abs. 1 gelten 
nicht, wenn 'die Leistung in i,hrem Umfang den 
'in den §§ 43 bis 4~ vorg,esehenen hÖ,chsllbew:e~-
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teten Ansatz erheblich übersteigt und zugleich 
eine außerordentliche wissenschaftliche Leistung 
ist. In diesem Fall ist die Bestimmung der Ge
bühr in ,der vollen Höhe der außergerichtlichen 
Einkünfte zulässig (§ 34 Ahs. 2 vierter Satz). 

(3) Stammen in den Fällender §§ 43 bis 48 
Befund und Gutachten von verschiedenen Sach
verständigen, so gebühren 

1. dem Sachverständigen, der den Befund auf
genommen hat, drei Viertel; 

2; dem Sachverständigen, der das' Gutachten 
abgegeben ha,t, 
a) wenn eine ein:gehende wissenschaftliche 

Begründung notwendig ist," drei Viertel, 
b) sonst ,die Hälfte der für Befund und 

Gutachten festgesetzten Gesamtgebühr. 

Buchsachverständige 

§ 50. (1) Die Gebühr für Mühewaltung für 
Befund und Gutachten beträgt für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde 180 S. 

(2) Bei besonderer Schwierigkeit von Befund 
und Gutachten kann die Gebühr nach richter
lichem Ermessen (§ 34 Abs. 2) bestimmt werden. 

Sachverständige für die Schätzungen von Häusern 
und Baugründen 

§ 51. (1) Die Gebühr für Mühewaltung für 
Befund und Gutachten über die Schätzung von 
Häusern und Baugründen beträgt 

1. für Hausschätzungen: 
bei einem Wert einschließlich des 
Wertes des bebauten Grundstücks 

über 
über 
über 
über 
über 
ü:ber 
über 
über 
über 

bis 30.000 S 310 S 
30.000 S· bis SO.OOO S S20 S 
SO.OOO S bis . 7S.000S 720 S 
7S.000 S bis 100.000 S 920 S 

100.000 S bis 1S0.000 Sl.460 S 
150.000 S bis 200.000 S 1.660 S 
200.000 S bis 300.000 S 2.080 S 
300.000 S bis 500.000 S 2.600 S 
SOO.OOO S ' bis 1,000.000 S 3.900 S 

1,000.000 S für je angefangene weitere 
500.000 S um 6S0 S mehr; 

2. für Baugrundschätzungen : 
bei einem Wert 

über '. 
über 
über 
über 
über 
über 

bis 10.000 S 200 S 
110.000 S bis 20.000.S 2S0 S 
~O.OOO S bis 30.000 S 360 S 
~O.OOO S bis SO.OOO S 4S0 S 
!SO.OOO S bis 70.000 S 700 S 
I • 

1

70.000 S bis 100.000 S 780 S 
100.000 S für je angefangene weitere 

I[ SO.OOO S um 120 S mehr. 

(2) Bei I der Schätzung von Hausanteileil ist 
die Gebühlr nach. dem Wert des ganzen Hauses, 
bei der SiätzUng von Baugrundantei<len, die im 

I 
I 

Verhältnis zum Ganzen bestimmt sind (§ 10 
GBG 1955), nach dem Wert der ganzen Liegen
schaft, bei der Schätzung von zusammenhängen
den glei<;hartigen Grundstücken, die in einer ein
zigen Grundbuchseinlage (§ 2 GBG 19S5) ein
getragen sind, vom Gesamtwert aller gesChätzten 
Grundstücke zu bemessen. 

(3) Für die Schätzung einer im Wohnungs
eigentum stehenden Wohnung oder eines solchen 
Geschäftsraums ist die Gebühr nach deren oder 
dessen Schätzwert mit einem Zuschlag von 
so v. H.zu ibemessen. Werden mehrere im Woh
nungseigentum stehende Wohnungen oder Ge
schäftsräume einer Liegenschaft geschätzt, so darf 
die Gebühr für Mühewaltung nicht höher sein, 
als sie es bei der Schätzung der gesamten Liegen
schaft wäre; der Abs. 2 ist in diesem Fall nicht 
anzuwenden. 

Sachverständige für die Schätzung von gewöhn
lichen Gebrauchsgegenständen 

§ 52. !Die Gebühr für Mühewaltung für Be
fund und Gutachten über die Schätzung von 
gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen beträgt für 
jede, wenn auch nur begonnene Stunde 90 S. 

IV. ABSCHNITt 

Dolmetscher 

Umfang. Geltendmachung und Bestimmung der 
Gebühr 

§ 53. (1) Auf den Umfang, die Geltendmachung 
und Bestimmung der Gebühr des Dolmetschers 
sind die§§ 24 bis 33, 36, 37 Ahs. 2, §§ 38 bis 42 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Unter dem Dolmetscher im Sinn dieses 
Bundesgesetzes ist auch der übersetzer zu ver
stehen. 

Gebühr für Mühewaltung 

§ 54. (1) Die Gebühr des Dolmetschers beträgt 

1. bei scliriftlicher übersetzung für jede volle 
Seite 
a) der übersetzung ins Deutsche 4S S 
b) der übersetzung in eine fremde Sprache 

80 S. 
c) wenn das zu übersetzende Schriftstück 

in .. ~~deren als lateinischen oder deut
schen Schriftzeichen geschrieben ist, für 
die übersetzung andere. als . lateinische 
oder deutsche Schriftzeichen zu verwen
den sind oder wenn das zu übersetzende 
Schriftstück schwer 'lesbar ist, jeweils um 
20 S mehr als ,die Grundgebühr, 

d) wenn die übersetzung wegen besonderer 
sprachlicher oder fachlicher Schwierig
keiten einen erhöhten Zeitaufwand er
-fordert, das Eineinhalbfache der Grund
gebühr; 
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2. für eine gesetzgem~ße Beurkundung der ge
nauen übereinstimmung einer schriftlichen 
übersetzung mit der Urschrift 15 S; 

3. für die. Zuziehung zu einer gerichtlichen 
Vernehniung oder Verhandlung für die erste, 
wenn auch nur begonnene ha>lbe Stunde 
130S, für jede weitere, wenn auch nur 
begonnene halbe Stunde 65 S; fällt die Zu
ziehung in ,die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr 
oder auf einen Samstag, Sonntag oder ge
setzlichenFeiertag, so beträgt die Gebühr 
insoweit das Eineinhalbfachedieser Beträge; 

4. für jede während einer gerichtlichen Ver
nehmung oder Verhandlung übersetzte Seite 
eines Schriftstücks neben der Gebühr nach 
7-. 3 die Gebühr für die übersetzung eines 
Schriftstücks, sofern das zu übersetzende 
Schriftstück mehr als eine volle Seite um
faßt; 

5. für die überprüfung einer übersetzung das 
Eineinhal'hfache der für die übersetzung 
festgesetzten Gebühr. 

(2) Ist zur Vorbereitung für die Zuziehung 
zu .einer gerichtlichen Vernehmung oder Ver
handlung das Studium von Akten auf Anord
nungdes Gerichtes erforderlich, so hat der Dol
metscher A~spruch auf die Gebühr nach § 36. 

(3) Eine Seite im Sinn des Abs.1 Z. 1 gilt als 
voJ.l, w·enn sie mindestens 25 Zeilen mit durch-· 
schnittlich mindestens 40 Schriftzeichen enthält. 
Bei geringerem Umfang ist die Gebühr f.ür den 
entsprechenden Teil zu bestimmen. Sperrungen 
sind nur dort gestattet, wo sie auch in der Ur
schrift vorkommen. 

V. ABSCHNITT 

G e s c h w 0 r n e. S c h ö ff e n. Ver t r a u
enspersonen in den im Geschwor
n e n- und S c h ö ff e n I ist eng e se t z 
zur Bildung der Jahreslisten vor-

gesehenen Kommissionen 

Umfang der Gebühr 

§ 55. (1) Für die Gebühr der Geschwornen und 
Schöffen und die Gebühr der Vertrauenspersonen 
in den zur Bildung der Jahreslisten berufenen 
Kommissionen gelten die Bestimmungen über 
die Gebühr der Zeugen, soweit dies.e Bestimmun
gen nicht ihrer Art nach nur auf Zeugen anwend
bar sind und im folgenden nicht anderes be
stimmt wird. 

(2) Einem Arbeitnehmer gebührt, falls ihm 
Lohn oder Gehalt entgeht, als Entschädigung für 
Zeitversäumnis auch der auf den Arbeitgeber und 
den Arbeitnehmer für diese Zeit entfallende Bei
trag zur Sozialversicherung und Arbeitslosenver-

sicherung. Der Arbeitgeqer hat die Höhe dieser 
Beträge zu bescheinigen~ Der Arbeitnehmer hat 
diese Beträge dem Arbeitgeber abzuführen. 

Begriffsb~stimmung 

§ 56. Wo dieses Bundesgesetz von der Ver
nehmung des Zeugen oder von der Beweisauf
nahme spricht, tritt an die Stelle dieser Begriffe 
die Teilnahme der Geschwornen oder Schöffen 
an der Hauptverhandlung oder Sitzung oder 
die Teilnahme der Vertrauenspersonen an der 
Sitzung der Kommission. 

Pflichtenverletzung 

§ 57. Kommen Geschworne, Schöffen. oder 
Vertrauenspersonen ihren Pflichten nicht nach, 
so haben sie keinen Anspruch auf eine Gebühr. 

Rechtsmittel 

§ 58. Gegen die Bestimmung der Gebühr kann 
nur der Geschworne oder· Schöffe oder die Ver
trauensperson die Beschwerde an den Präsidenten 
des Gerichtshofs erhe:ben. Gegen seine Entschei~ 
dung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

VI. ABSCHNITT 

Vertrauenspe·rsonen in den im 
Ge s c h W 0 r n e n- und S c h ö ff e n I ist e n
gesetz zur Bildung derUrlisten 

vorgesehenen Kommissionen 

Umfang der Gebühr 

§ 59. (1) Für die Gebühr der Vertrauens
personen in den zur Bildung der Urlisten be
rufenen Gemeinde-, Gemeindebezirks- und Be
zirkskommissionen gelten die Bestimmungen 
über die Gebühr der Zeugen, soweit diese Be
stimmungen nicht ihrer Art nach nur auf Zeugen 
anwendbar sind und im folgenden nicht anderes 
bestimmt wird. 

(2) Einem Arbeitnehmer gebührt, falls ihm 
Lohn oder Gehalt entgeht, als Entschädigung 
für Zeitversäumnis auch der auf den Arbeitgeber 
und den Arbeitnehmer für diese Zeit entfallende 
Beitrag zur Sozialversicherung und Arbeitslosen
versicherung. Der Arbeitgeber hat die Höhe 
dieser Beträge zu bescheinigen. Der Arbeitnehmer 
hat diese Beträge dem Arbeitgeber abzuführen. 

Begriffsbestimmung 

§ 60. Wo dieses Bundesgesetz von der Ver
nehmung des Zeugen oder von der Beweisauf
nahme spricht, tritt an die Stelle dieser Begriffe 
die Teilnahme der Vertrauensperson an der Sit
zung der Kommission. 

Pflichtenverletzung 

§ 61. Kommt die Vertrauensperson ihren 
Pflichten nicht nach, so hat sie keinen Anspruch 
auf eine Gebühr. 
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Geltendmachung. Bestimmung der Gebühr. 
Rechtsmittel 

(2) ,Mit dem IIlkrafttreten dieses :Bundes
gesetzes tritt, vOl1behaltlich des § 68, das Gebüh
renanspruchsgesetZ 1965, :BGBl. Nr. 179" in der 
Fasst;lng ~er Bundesgesetze :SGB!. Nr. 262/1966 
und 110/1971 sowie der Kundmachung BGB!. 
Nr. 124/1966 außer Kraft. 

§ 62. Die Vertrauensperson hat den Anspruch 
auf ihre Gebühr binnen 14 Tagen nach dem 
Abschluß ihrer Teilnahme an der Sitzung bei 
sonstigem Verlust schriftlich oder mündlich bei 
der darüber entscheidenden Stelle geltend zu 
machen. über den Anspruch hat bei Gemeinde- Anwendung im Strafverfahren 
kommissionen und Gemeindebezirkskommissio-

§ 66. Dieses Bundesgesetz ist . auf schriftliche 
nen der Bürgermeister, bei Bezirkskommissionen Auskünfte, Befunde und. Gutachten von Be-
der Bezirkshauptmann zu entscheiden. Ein: hörden (Kmtern und, Anstalten) an Strafgerichte 
Rechtsmittel ist nicht zulässig. nicht anzuwenden. 

Zahlung der Gebühr. Erstattung 

§ 63. Die Gebühren sind für Vertrauensper
Sonen in den Gemeindekommissionen und Ge
meindebezirkskommissionen aus Gemeinde
mitteln, für Vertrauenspersonen in den Bezirks
kommissionen aus dem Amtsverlag der Bezirks
hauptmannschaft .vorzuschießen und der aus
zahlenden Stelle von den Oberlandesgerichten 
Zu erstatten. Die auszahlenden Stellen haben die 
Erstattung aller vorgeschossenen Gebühren, 
jeweils für ein Jahr gesammelt, bei den Ober
landesgerichten anzusprechen. 

VII. ABSCHNITT 

Fes t set z u n g von Zu s chi ä g en 

§ 64. Der Bundesminister für Justiz wird e~
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen durch Verordnung zu den 
in diesem Bundesgesetz angeführten festen Be-· 
trägen einen Zuschlag f.estzusetzen, soweit dies 
notwendig ist, um diese Beträge. den geänderten 
wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. Die 
sich hiernach ergebenden Gebühren sind in der 
Verordnung festzustellen; die Beträge sind auf 
volle Schilling aufzurunden. 

VIII. ABSCHNITT 

Sc h lu ß b e s t im m u n ge n 

. Inkrafttreten. Außerkrafttreten 

§ 65. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 
1. Mai 1975 in Kraft. 

Fristen 

§ 67; In die in diesem ,:Bundesgesetz genannten 
Fristen sind die Tage des Postlaufs nicht einzu
rechnen, soweit sich dies niCht schon" aus anderen 
Vorschriften ergibt. 

Verweisung in anderen Rechtsvorschriften 

§ 68. Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf 
Bestimmungen des Gebühr,enanspruchsgesetzes 
1965 verwiesen wird, die durch dieses Bundes
gesetz aufgehoben werden, erhält die Verweisung 
ihren Inha'lt aus den entsprechenden Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes. 

, übergangsbestimmung 

§ 69. Dieses Bundesgesetz ist auf alle Gebühr:en 
für eine Tätigkeitanzuwenqen, die nach seinem 
Inkrafttreten beendet worden ist. 

Vollziehung 

§ 70. Mit der Vollziehungdieses Bundes
gesetzes mit Ausnahme der §§ 59 bis 63 ist der 
Bundesminister für Justiz, dieser .hinsichtlich des 
§ 64 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für. Finanzen, mit der Vollziehungder §§ 59 
bis 63 der 'Bundesminister für Inneres, dieser 
hinsichtlic;:h des § 63, im gemeinsamen Vorgehen 
mit dem Bundesminister für Justiz,betraut. 
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